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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 46 will die Gemeinde Büchen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung der im Plangeltungsbereich angesiedelten 
Kindertagesstätte zu schaffen. 

Mit der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind die zu erwartenden schall-
schutzrechtlichen Auswirkungen des Schienen- und Straßenverkehrslärm auf den Plangel-
tungsbereich zu ermitteln. 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-
hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, „Schallschutz im Städ-
tebau“, wobei zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unterschieden wird. Ande-
rerseits kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an 
den Kriterien der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) orientieren. 

In den Bebauungsplan sind gegebenenfalls Festsetzungen aufzunehmen, die dem Schutz 
der innerhalb des Plangeltungsbereiches vorhandenen oder geplanten baulichen Nutzun-
gen dienen. Die vorliegende Untersuchung enthält die in diesem Zusammenhang erforder-
lichen Aussagen. Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der DIN 18005, Teil 1 einschließlich 
der im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 genannten schalltechnischen Orientierungswerte für 
die städtebauliche Planung in Verbindung mit der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-
SchV). 

2. Örtliche Situation 

Die in Aussicht genommene Fläche liegt zwischen der Pötrauer Straße (L 205) und dem 
Schulweg. 

Nordöstlich des Plangeltungsbereiches verlaufen die Bahnstrecke Hamburg – Berlin und 
der Schulweg. Südlich des Plangeltungsbereiches liegt die Pötrauer Straße (L 205). 

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind dem Lageplan in der Anlage A 1 zu entnehmen. 
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3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1. Schalltechnische Anforderungen in der Bauleitp lanung 

3.1.1. Allgemeines 

Die Berücksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der DIN 
18005 Teil 1  [6] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [7] unter Beachtung folgender Gesichts-
punkte: 

• Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes 
zu berücksichtigen. 

• Nach § 50 BImSchG ist die Flächenzuordnung so vorzunehmen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen unter anderem auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Die Orientierungswerte nach [7] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau er-
wünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach 
oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann. 

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005/1 in diesem Zusammenhang ausgeführt: „In 
vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. 
Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten 
abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich 
durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. durch geeignete Gebäudeanordnung und 
Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen (insbesondere für Schlafräume) 
vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 

Über den Abwägungsspielraum gibt es keine Regelungen. Zur Beurteilung des Verkehrs-
lärms kann man hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BIm-
SchV  [5] heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass die 16. BImSchV recht-
lich insoweit nicht strittig ist. 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-
dustrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 wegen der 
unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquel-
len jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

Für die im Rahmen dieser Untersuchung zu betrachtenden Nutzungsarten legt Beiblatt 1 
zur DIN 18005 Teil 1 die in Tabelle 1 zusammengefassten Orientierungswerte für Beurtei-
lungspegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm fest. Beurteilungszeiträume sind die 16 Stun-
den zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts. 
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Tabelle 1: Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 [7] 

Nutzungsart 

Orientierungswert nach [7] 

tags nachts 

 Verkehr a) Anlagen b) 

dB(A) 

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien-
hausgebiete 

50 40 35 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 
Campingplatzgebiete 

55 45 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55 
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45 
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 50 
sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind,  
je nach Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 35 bis 65 

a) gilt für Verkehrslärm; 
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen 

 

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV – Verkehrslärm-
schutzverordnung  [5] 

 
Nr. 

 
Gebietsnutzung 

Immissionsgrenzwerte 

tags nachts 

dB(A) 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 

3.1.2. Möglichkeiten zur Vermeidung von Konflikten 

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nachbar-
schaft von gewerblicher Nutzung, Verkehrswegen und Wohnen die Belange des Schall-
schutzes betreffende Konflikte vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instru-
mente zur Verfügung.  

Von besonderer Bedeutung sind: 

• die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Maße schutzbedürftigen 
Nutzungen, 

• aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände und -wälle; 

• Emissionsbeschränkungen für Gewerbeflächen durch Festsetzung maximal zulässiger 
flächenbezogener immissionswirksamer Schallleistungspegel als Emissionskontingen-
tierung „nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen 
und Eigenschaften“ im Sinne von § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO sowie eines ent-
sprechenden Nachweisverfahrens, 
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• Maßnahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukörpern derart, dass 
dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume zu den lärmabgewandten 
Gebäudeseiten hin orientiert werden, 

• Vorzugsweise Anordnung der Außenwohnbereiche im Schutz der Gebäude, 

• ersatzweise passiver Schallschutz an den Gebäuden über den maßgeblichen Außen-
lärmpegel nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau (Juli 2016) [8] [9] und der Entwürfe 
zu den 1. Änderungen (Januar 2017) [10] [11]. 

Nicht Gegenstand von Festsetzungen im Bebauungsplan sind – unter Beachtung des Ge-
botes der planerischen Zurückhaltung – Regelungen im Detail, wenn zum Schutz der Nach-
barschaft vor Lärmeinwirkungen erforderliche konkrete Maßnahmen in Form von Auflagen 
im Baugenehmigungsverfahren durchsetzbar sind. 

4. Verkehrslärm 

4.1. Verkehrsmengen 

Als maßgebende Quellen werden folgende öffentliche Verkehrswege berücksichtigt: 

• Pötrauer Straße (L 205) 

• Lauenburger Straße (L 205 /L 200) 

• Zwischen den Brücken (L 205 /L 200) 

• Schulweg 

• DB-Strecke Hamburg - Berlin  

• DB-Strecke Büchen – Lübeck. 

Um die aktuellen Verkehrsbelastungen der Straßen Pötrauer Straße, Lauenburger Straße 
und Zwischen den Brücken zu ermitteln, wurde auf die Straßenverkehrszählung aus dem 
Jahr 2005 zurückgegriffen.  

Für die Pötrauer Straße wurde ein DTV (durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke) von 
2.460 Kfz/24h angegeben. Für den maßgeblichen Lkw-Anteil (Kfz mit mehr als 2,8 t zuläs-
sigem Gesamtgewicht, p) liegt ein Anteil von ca. 6% vor. 

Bei der Lauenburger Straße wurde ein DTV von 3.524 Kfz/24h und Lkw-Anteil von 9 % 
ausgewiesen. 

Der DTV von Zwischen den Brücken liegt bei 10.372 Kfz/24h und der Lkw-Anteil bei 8 % 
und wurde aus den Belastungen der Angrenzenden Straße gemittelt.  

Die obigen Verkehrsbelastungen wurden auf den Prognosehorizont 2025/2030 hochge-
rechnet, wobei eine allgemeine Verkehrssteigerung von 12,5 % eingerechnet wurde, was 
etwa 0,5 Prozentpunkten pro Jahr entspricht (Hochrechnungsfaktor: 1,125). 
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Die derzeitigen Verkehrsbelastungen vom Schulweg konnten einer aktuellen Verkehrstech-
nischen Studie [16] entnommen werden. Die darin angegebene durchschnittliche tägliche 
Verkehrsstärke an Werktagen (DTVw) und der Anteil der LKW/Busse stammen vom 
16.07.2015. Der DTVw beträgt 2.500 Kfz/24h. Der DTV liegt laut Aussage des Gutachtens 
darunter. Zur sicheren Seite wurde von einem DTV in Höhe des DTVw ausgegangen.  

Für die Tag/Nacht-Verkehrsverteilung vom Schulweg wurden entsprechend der Verkehrs-
technischen Studie [17] angenommen, dass 95,1 % der Fahrten tags und 4,9 % der Fahrten 
nachts stattfinden. Tags beträgt der LKW-Anteil 5 % und nachts 3 %. 

Die Angaben für die DB-Strecke Hamburg – Berlin und Büchen - Lübeck wurden bei der 
DB AG [15] erfragt (Prognosehorizont 2025). Prognosedaten für spätere Prognosehori-
zonte liegen derzeit nicht vor. 

Eine Zusammenstellung der Verkehrsbelastungen findet sich in den Anlagen A 2.1 (Stra-
ßenverkehr) und A 2.2 (Schienenverkehr). 

4.2. Emissionen 

4.2.1. Straßenverkehrslärm 

Die Emissionspegel wurden entsprechend den Rechenregeln gemäß RLS-90 [12] berech-
net. Eine Zusammenstellung zeigt die Anlage A 2.1.3 

4.2.2. Schienenverkehrslärm 

Die Emissionspegel für den Schienenverkehrslärm wurden gemäß Anlage 2 der 16. BIm-
SchV [13] berechnet. Die Emissionspegel aus dem Schienenverkehr sind in der Anlage A 
2.2.4 zusammengestellt.  

4.3. Immissionen 

4.3.1. Allgemeines 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms Cadna/A [14] 
auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-90 [12] für den Straßenverkehrslärm und der 
Anlage 2 der 16. BImSchV [13] für den Schienenverkehrslärm. Aufgrund einer aktuellen 
Gesetzesänderung (Mitte Dezember 2014) hat die Berechnung des Beurteilungspegels für 
Schienenwege gemäß aktueller Anlage 2 der 16. BImSchV (Stand Dezember 2014) zu er-
folgen. Die Neuerungen umfassen nicht nur den Wegfall des Schienenbonus für Eisenbah-
nen ab 2015 bzw. für Straßenbahnen für 2019 sondern auch andere Eingangsdaten zur 
Berechnung der Emissionspegel sowie eine geänderte Methodik zur Ausbreitungsrech-
nung. 

Es wurde mit einem Geländemodell gerechnet. Die Dammlage der Bahnstrecke wurde be-
rücksichtigt. Insbesondere wurden die vorhandenen Lärmschutzwände an der Bahnstrecke 
als Abschirmung einbezogen. 
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Für die Beurteilung werden im Ausbreitungsmodell zudem die Abschirmwirkung von vor-
handenen Gebäuden außerhalb des Plangeltungsbereiches sowie Reflexionen an den Ge-
bäudeseiten berücksichtigt.  

Die Berechnung der Geräuschbelastung innerhalb des Plangeltungsbereiches erfolgt für 
das maßgebende Geschoss in Form von Rasterlärmkarten.  

Die in die Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärm-
quellen sind aus der Anlage A 1 ersichtlich. 

4.3.2. Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrs lärm 

Zur Beurteilung von Schutzmaßnahmen im Bereich der Erdgeschosse (Aufpunkthöhe 
2,8 m) und der Obergeschosse (Aufpunkthöhe: 5,6 m und 8,4 m) wurden weitere Berech-
nungen durchgeführt. Die Berechnungsergebnisse sind in der Anlage A 3.1 bis Anlage A 
3.3 in Form von Rasterlärmkarten dargestellt.  

Die Ausweisung ist als Gemeinbedarfsfläche für eine Kindertagesstätte vorgesehen. Die 
Nutzung der Kindertagesstätte findet lediglich im Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) statt, 
so dass sich die Beurteilung auf den Tageszeitraum beschränkt. Da sich die Kinder nur für 
Teilzeiten des Tageszeitraums in der Kindertagesstätte aufhalten, wird für den Schutzan-
spruch davon ausgegangen, dass dieser dem Schutzanspruch eines Mischgebiets ver-
gleichbar ist. 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches errechnen sich aus Verkehrslärm Beurteilungspegel 
von bis zu 63 dB(A) im Norden und bis zu 62 dB(A) im Süden. Somit wird der Orientierungs-
wert für Mischgebiete von 60 dB(A) tags entlang des Schulwegs und entlang der Pötrauer 
Straße überschritten. Der Immissionsgrenzwert für Mischgebiete von 64 dB(A) tags wird im 
gesamten Plangeltungsbereich eingehalten. Der Anhaltswert für Gesundheitsgefährdung 
von 70 dB(A) tags wird nicht erreicht. 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den Erd- sowie den Obergeschossen können 
aufgrund der Bauweise durch Grundrissgestaltung (Verlegung der schützenswerten Nut-
zungen auf die lärmabgewandte Seite) oder passiven Schallschutz geschaffen werden.  

Die Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz von Büronutzungen und Auf-
enthaltsräumen vor Verkehrslärm ergeben sich gemäß DIN 4109 [8][9] und der Entwürfe zu 
den 1. Änderungen (Januar 2017) [10[11].  

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-
lärmpegel gemäß DIN 4109 und der Entwürfe zu den 1. Änderungen. Die maßgeblichen 
Außenlärmpegel sind in der Abbildung 1 für schutzbedürftige Räume dargestellt. 
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5. Vorschläge für Begründung und Festsetzungen 

5.1. Begründung 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 46 will die Gemeinde Büchen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung der im Plangeltungsbereich angesiedelten 
Kindertagesstätte zu schaffen. 

Der Plangeltungsbereich liegt zwischen der Pötrauer Straße (L 205) und dem Schulweg. 
Die Ausweisung ist als Gemeinbedarfsfläche für eine Kindertagesstätte vorgesehen. Die 
Nutzung der Kindertagesstätte findet lediglich im Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) statt, 
so dass sich die Beurteilung auf den Tageszeitraum beschränkt. Da sich die Kinder nur für 
Teilzeiten des Tageszeitraums in der Kindertagesstätte aufhalten, wird für den Schutzan-
spruch davon ausgegangen, dass dieser dem Schutzanspruch eines Mischgebiets ver-
gleichbar ist. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schall-
schutzrechtlichen Auswirkungen aus Verkehrslärm auf den Plangeltungsbereichs aufge-
zeigt und beurteilt. 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-
lärm berechnet. Dabei wurde der Straßenverkehrslärm aus den maßgeblichen Straßenab-
schnitten sowie die Schienenstrecke Hamburg - Berlin und die Bahnstrecke Büchen - 
Lübeck berücksichtigt. Die Straßenbelastung der L 200 und der L 205 wurde der Verkehrs-
mengenkarte Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2005 der Bundesanstalt für Straßenwesen 
entnommen bzw. für die Straße „Zwischen den Brücken“ daraus ermittelt. Die derzeitigen 
Verkehrsbelastungen vom Schulweg wurden einer aktuellen Verkehrstechnischen Studie 
entnommen und auf den Prognosehorizont hochgerechnet.  

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte gemäß 16. BImSchV (2014) auf Grundlage 
der Rechenregeln der RLS-90  und der Anlage 2 der 16. BImSchV (2014) für den Schie-
nenverkehrslärm. 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches wird der Orientierungswert für Mischgebiete von 
60 dB(A) tags entlang des Schulwegs und entlang der Pötrauer Straße überschritten. Der 
Immissionsgrenzwert für Mischgebiete von 64 dB(A) tags wird im gesamten Plangeltungs-
bereich eingehalten. Der Anhaltswert für Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags wird 
nicht erreicht. 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den Erd- sowie den Obergeschossen können 
aufgrund der Bauweise durch Grundrissgestaltung (Verlegung der schützenswerten Nut-
zungen auf die lärmabgewandte Seite) oder passiven Schallschutz geschaffen werden.  
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Abbildung 1: maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume, Maßstab 1:1.000 
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Gemäß DIN 4109 (Juli 2016) und der Entwürfe zu den 1. Änderungen (Januar 2017) erge-
ben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz der Büronutzungen und 
Aufenthaltsräume vor von außen eindringenden Geräuschen. Die Dimensionierung des 
passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 
und der Entwürfe zu den 1. Änderungen. Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der 
Abbildung 1 für schutzbedürftige Räume dargestellt. 

5.2. Festsetzungen 

Schutz vor von außen eindringenden Geräuschen 

Zum Schutz der Büronutzungen und Aufenthaltsräume werden für Neu-, Um- und Ausbau-
ten die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 (Juli 2016) und der Entwürfe zu 
den 1. Änderungen (Januar 2017) entsprechend der Abbildung 1 festgesetzt. 

(Hinweis 1 an den Planer: Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind Abbildung 1 zu entneh-
men. Diese sind entsprechend in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes zu 
übernehmen) 

(Hinweis 2 an die Verwaltung und den Planverfasser: Die DIN-Vorschrift 4109 ist im Rah-
men des Planaufstellungsverfahrens durch die Verwaltung zur Einsicht bereitzuhalten und 
hierauf in der Bebauungsplanurkunde hinzuweisen). 

Zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung des Gebäudes in den nicht nur vorüber-
gehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen sind die Anforderungen an 
das resultierende Schalldämm-Maß für das jeweilige Außenbauteil (einschließlich aller Ein-
bauten) gemäß DIN 4109 und der Entwürfe zu den 1. Änderungen (Januar 2017) zu ermit-
teln. 

Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außen-
bauteile der Gebäude gewählten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 (Juli 
2016) und der Entwürfe zu den 1. Änderungen (Januar 2017) nachzuweisen.  

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere An-
forderungen an den passiven Schallschutz resultieren. 

 

Bargteheide, den 29. November 2017 

erstellt durch:  geprüft durch: 

Dipl.-Met. Miriam Sparr Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt  
Projektingenieurin Geschäftsführender Gesellschafter 
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zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I 
S. 2269); 

 [6] DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für 
die Planung, Juli 2002; 

[7] DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1, Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; 
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A 1 Lageplan, Maßstab 1:3.000 
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A 2 Verkehrslärm 

A 2.1 Straßenverkehrslärm 

A 2.1.1 Verkehrsbelastungen 

 

A 2.1.2 Basis-Emissionspegel 

Die folgende Zusammenstellung zeigt die in dieser Untersuchung verwendeten Basis-Emis-
sionspegel Lm,E gemäß RLS-90. Die Angaben sind auf 1 Pkw- oder Lkw-Fahrt je Stunde 
bezogen. 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

DTV p t pn DTV p t pn

Kfz/
24 h

% %
Kfz/
24 h

% %

Pötrauerstraße
1 str1 westlicher Teil 2.460 6,2 6,2 2.768 6,2 6,2
2 str2 östlicher Teil 2.460 6,2 6,2 2.768 6,2 6,2

Lauenburger Straße
3 str3 5.143 8,1 8,1 5.786 8,1 8,1

Zwischen den Brücken
4 str4 10.372 7,9 7,9 11.668 7,9 7,9

Schulweg
5 str5 2.500 5,0 3,0 2.688 5,0 3,0

Ze Kürzel Straßenabschnitt

Prognose-Nullfall 
2025/30

Analyse 2005/2015

Sp 1 3 4 5 6 7 8 9 10

Pkw Lkw

1 asph030 < 5 0,0 asphalt 0,0 30 30 28,5 41,5

2 asph050 < 5 0,0 asphalt 0,0 50 50 30,7 44,3

dB(A) km/h

nicht geriffelte 
Gussasphalte, 

Asphaltbetone und 
Splitmastix-       

asphalt

StrO DStrO

dB(A)

Straßen-
oberfläche

Geschwindig-
keiten

Emissions-
pegel

vPKW vLKW
Lm,E

2

Ze

Straßentyp

Steigung/    
Gefälle

Kürzel Beschreibung % dB(A)

g DStg
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A 2.1.3 Emissionspegel 

 

A 2.2 Schienenverkehr 

A 2.2.1 Strecke 6100 Abschnitt Büchen bis Bahnsteig  Ostkopf 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

Mt Mn p t pn tags nachts

Pötrauerstraße
1 str1 asph050 166 30 6,2 6,2 56,6 49,3
2 str2 asph050 166 30 6,2 6,2 56,6 49,3

Lauenburger Straße
3 str3 asph050 347 64 8,1 8,1 60,5 53,2

Zwischen den Brücken
4 str4 asph050 700 128 7,9 7,9 63,5 56,2

Schulweg
5 str5 asph030 160 16 5,0 3,0 53,4 42,6

Emissions-
pegel L m,EZe

Straßen -
ab-

schnitt

Basis-
Lm,E   

Kfz/h %

Prognose-Nullfall 2020

dB(A)

maßgebliche
Verkehrs-
stärken

maßgebl.
Lkw-

Anteile

Prognose 2025 Daten nach Schall03-2012

Zugart- v_max

Tag Nacht Traktion km/h
Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

65 54 GZ-E 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 25 10-Z2 5 10-Z18 5 10-Z15 2

18 12 GZ-E 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 25 10-Z2 5 10-Z18 5 10-Z15 2

30 4 RV-E 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 5

31 1 ICE 230 3-Z9 2

14 2 ICE 230 1-V1 2 2-V1 12

15 1 IC-E 200 7-Z5_A4 1 9-Z5 12

0 2 NZ/D-E 200 7-Z5_A4 1 9-Z5 12

173 76 Summe beider Richtungen

*) Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA- Anordnung vom 11.01.2015

Bemerkung zu Schall 03-2012:

Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:
Nr. der Fz-Kategorie  -  Variante bzw.  - Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _ Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Für Brücken, schienengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden 

Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende

Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok

 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: GZ = Güterzug

RV = Regionalzug

ICE = Elektrotriebzug des HGV

IC = Intercityzug

NZ/D = Nacht- oder sonstiger Fernreisezug

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03-2012 im Zugverband
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A 2.2.2 Strecke 6100 Abschnitt Büchen ab Bahnsteig 

 

A 2.2.3 Strecke 1121 Abschnitt Büchen ab Bahnsteig nach Norden 

 

  

Prognose 2025 Daten nach Schall03-2012

Zugart- v_max

Tag Nacht Traktion km/h
Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

69 50 GZ-E 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 25 10-Z2 5 10-Z18 5 10-Z15 2

18 12 GZ-E 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 25 10-Z2 5 10-Z18 5 10-Z15 2

8 4 RV-ET 120 5-Z5_A10 1

30 4 RV-E 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 5

31 1 ICE 230 3-Z9 2

14 2 ICE 230 1-V1 2 2-V1 12

15 1 IC-E 200 7-Z5_A4 1 9-Z5 12

0 2 NZ/D-E 200 7-Z5_A4 1 9-Z5 12

185 76 Summe beider Richtungen

*) Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA- Anordnung vom 11.01.2015

Bemerkung zu Schall 03-2012:

Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:
Nr. der Fz-Kategorie  -  Variante bzw.  - Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _ Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Für Brücken, schienengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden 

Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende

Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok

 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: GZ = Güterzug

RV = Regionalzug

ICE = Elektrotriebzug des HGV

IC = Intercityzug

NZ/D = Nacht- oder sonstiger Fernreisezug

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03-2012 im Zugverband

Prognose 2025 Daten nach Schall03-2012

Zugart- v-max

Tag Nacht Traktion km/h
Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

3 2 GZ-V 100 8_A6 1 10-Z5 25 10-Z2 5 10-Z18 5 10-Z15 2

32 6 RV-VT 100 6_A8 2

35 8 Summe beider Richtungen 

*) Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA- Anordnung vom 11.01.2015

Bemerkung zu Schall 03-2012:

Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:
Nr. der Fz-Kategorie  -  Variante bzw.  - Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _ Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Für Brücken, schienengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden 

Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende

Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok

 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: GZ = Güterzug

RV = Regionalzug

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03-2012 im Zugverband
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A 2.2.4 Emissionspegel 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7

tags nachts

1 str1 südlich Brücke 173 76 91,0 91,1
2 str2 Brücke 173 76 x 93,9 94,1
3 str3 nördlich Brücke 173 76 91,0 91,1

4 str4 südlich Brücke 185 76 91,1 91,3
5 str5 Brücke 185 76 x 94,0 94,3
6 str6 nördlich Brücke 185 76 91,1 91,3

7 str7 südlich Brücke 35 8 80,4 80,0
8 str8 Brücke 35 8 x 83,3 82,9
9 str9 nördlich Brücke 35 8 80,4 80,0

Strecke 6100 Abschnitt Büchen bis Bahnsteig Ostkopf

Strecke 6100 Abschnitt Büchen ab Bahnsteig

 Strecke 1121 Abschnitt Büchen ab Bahnsteig nach Norden

Prognose-Nullfall und Prognose Planfall

Anzahl
Emissionspegel

Lw'

tags nachts
dB(A)

Brücke
StreckenabschnittZe
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A 3 Verkehrslärm, Maßstab 1:1.000 

A 3.1 Beurteilungspegel tags, Aufpunkthöhe 2,8 m (E rdge-
schoss) 

 

  

P
langeltungsbereich

 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
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A 3.2 Beurteilungspegel tags, Aufpunkthöhe 5,6 m (1 . Oberge-
schoss) 

 

P
langeltungsbereich

 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
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A 3.3 Beurteilungspegel tags, Aufpunkthöhe 8,4 m (2 . Oberge-
schoss) 

 

P
langeltungsbereich

 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB


